
Konzept für den Trainings- und Spielbetrieb der Handballabteilung 

Vereins-Informationen 

Verein:  SG Adenstedt von 1894 e. V. 

 

Kontakt: Inselweg 2 

31246 Ilsede 

sg.adenstedt@t-online.de 

 

Sportstätte:  Sporthalle des Landkreises Peine - Groß Lafferde 

Eichhofsweg 3 

31246 Ilsede 

sowie für die 

Stadionsporthalle - Groß Ilsede  

Schulstraße 34  

31246 Ilsede 

 

Stand:  13.03.2022 

 

Grundsätze  

  
- Grundlagen des Hygienekonzeptes:  
 

- Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung  
des Corona-Virus SARS-CoV-2  

 

- Handlungsempfehlungen des   
o  Landkreises Peine  
o  Landessportbundes Niedersachsen  
o  Kreissportbund Peine  
o  Deutschen Handball Bundes  
o  Niedersächsischen Handball Verbandes  
  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sg.adenstedt@t-online.de


Allgemeine Regelungen 
 
- Das Konzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden  
  notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im  
  Publikumsbereich der Sportstätte geregelt. 

 
- Alle Bereiche / Räume werden regelmäßig durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet. 

 
- Am Sportlereingang und Zuschauereingang sind Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt. 
 
-  An den Ein- und Ausgängen hängen QR-Codes zur Registrierung in der Corona- Warnapp aus.  

 

- im Halleninnenraum halten sich ausschließlich die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen  

  Personen des aktuell angesetzten Spieles bzw. der aktuell angesetzten Trainingszeit einer  

  Mannschaft auf 

 

-  im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten unterschiedlicher Gruppen  

   vorgesehen; ausreichende Pausen für Zwischenlüftungen sind sichergestellt 

 

- Mannschaften erhalten fest zugeteilte Kabinen, die sie zu nutzen haben 

 

- die Dachfenster sind bei der Nutzung der Kabine zu kippen 

 

- die Nutzung der Umkleideräume und Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung,  

  sowie zeitlicher Versetzung 

 

- die Aufenthaltsdauer in Sporthalle und Kabine ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken 

 

- sollten sich Sportler oder Zuschauer nicht an die Vorgaben halten, so ist ein Hallenverbot  

  auszusprechen. 

 

 

Trainingsbetrieb 
 

- alle Teilnehmer sollen geimpft, besser geboostert sein 
 

- alle Teilnehmer haben sich vor jedem Training zu testen 
 
- entsprechende Nachweise sind mitzuführen 
 
- ist ein Test bei Jugendlichen durch die SG nicht möglich, so haben die Erziehungsberechtigte  
  das negative Testergebnis zu bescheinigen 
 

- die Übungsleiter haben den Impfstatus und das Testergebnis zu kontrollieren 
 

- die Anreise und Abreise erfolgt mit FFP2-Maske – zum Sport kann sie abgesetzt werden 
 
- in den Sportstätten gilt FFP2-Maskenpflicht 
 
 

 



Spielbetrieb 
 

- die Ankunft der Heim- und der Gastmannschaft erfolgt zeitlich entkoppelt 
 

- der Hygienebeauftragte des Spieltages weist der Gastmannschaft und den Schiedsrichtern die  
  Kabine zu 
 

- alle Teilnehmer müssen genesen, geimpft (geboostert) oder getestet sein. Es müssen alle ein  
  negatives Testergebnis vorweisen können 
 
- Kindern wird ebenfalls eine tagesaktuelle Testung empfohlen 
 
- alle Kinder die auf HVN- Ebene spielen, müssen einen tagesaktuellen Test nachweisen. 
 
- entsprechende Nachweise sind mitzuführen 
 

- Gastmannschaften müssen mit einem negativen Testergebnis anreisen 
 

- die Übungsleiter / Hygienebeauftragte haben den Impfstatus und das Testergebnis zu kontrollieren 
 
- die Anreise und Abreise erfolgt mit FFP2-Maske – mit Beginn des Sports kann sie abgesetzt werden 
 
- in den Sportstätten gilt FFP2-Maskenpflicht 
 
 

Zuschauer (hier gilt 2G+) 
 

- gemäß Vorgaben des Landes ist eine Zuschauerauslastung von bis zu 70% erlaubt. Angestrebt wird  
  eine Auslastung von maximal 60% nicht zu überschreiten 
 

- Warteschlangen während der An- und Abreise von Zuschauern sind zu vermeiden 
 
- Zuschauer müssen geimpft oder genesen mit negativem Test oder geboostert sein. 
 
- Kinder müssen geimpft oder getestet sein 
 
- entsprechende Nachweise sind vorzulegen 
 
- in den Sportstätten gilt FFP2-Maskenpflicht –  
 
- zu nicht bekannten Personen ist ein Abstand von 1,5 Meter zu halten 
 

- Sitzplätze und Stehplätze können frei gewählt werden 
 

- bei den Spielen erfolgt keine Bewirtung 
 
 
 


